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Stadtwerke Vellmar 

 

Feststellungsvermerk 

zum Wirtschaftsplan 

für das Wirtschaftsjahr 2014 
 
Aufgrund des § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 

07.03.2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.05.2013 (GVBl I S. 218) 

und des § 15 Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) v. 09.06.1989 (GVBl I S. 154) zuletzt 

geändert durch Gesetz v. 16.12.2011 (GVBl I S. 786, 800) hat die Stadtverordneten-

versammlung am 10.02.2014 folgende Feststellung getroffen: 

 

 

§ 1 
 

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird 

 

 Abwasserbeseitigung Wohnungswirtschaft 
im Ergebnishaushalt   

im ordentlichen Ergebnis   

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 2.526.300,00 € 676.990,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 2.415.565,00 € 676.990,00 € 

mit einem Saldo von 110.735,00 € 0,00 € 

   

im außerordentlichen Ergebnis   

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf  0,00 € 0,00 € 

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  0,00 € 0,00 € 

mit einem Saldo von 0,00 € 0,00 € 

   

mit einem Überschuss von  110.735,00 € 0,00 € 
   

   

im Finanzhaushalt   

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-

tätigkeit auf 

892.835,00 € 

  

und dem Gesamtbetrag der  

  

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 0,00 € 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 655.000,00 € 

mit einem Saldo von -655.000,00 € 

  

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 547.985,00 € 

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 785.820,00 € 

mit einem Saldo von -237.835,00 € 

  

mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des 
Wirtschaftsjahres von 

0,00 € 

  

ausgeglichen festgesetzt  
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2014 zur Finanzierung 

von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 

547.985,00 € festgesetzt. 

 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2014 zur rechtzeitigen Leistung 

von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 500.000,00 € 

festgesetzt. 

 

 

§ 5 
 

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Wirtschaftsplanes 

beschlossene Stellenübersicht. 

 

 

§ 6 
 

 

1. In den jeweiligen Produkten werden die Auszahlungen für Investitionen gemäß § 20 

Abs. 3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. 

 

2. Nach § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines 

Produktes zu Gunsten von Investitionszahlungen des Produktes für einseitig 

deckungsfähig erklärt. 

 

 

 

Vellmar, den 09.04.2014 

 

 

Magistrat der Stadt Vellmar 

 

gez. Dirk Stochla 

 

Bürgermeister    (Siegel) 

 












































































